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Parkausweis - § 29 b StVO

DAS BUNDESSOZIALAMT INFORMIERT ÜBER EINE LEISTUNG DER BEZIRKSVERWALTUNGSBEHÖRDE:

Mit diesem Ausweis darf

zum Ein- oder Aussteigen und zum Ein- und Ausladen der für die gehbehinderte Person nötigen Behelfe, z.B. eines Rollstuhls,

· auf Straßenstellen, an denen ein Halte- und Parkverbot durch Verkehrszeichen kundgemacht ist, sowie 

· in zweiter Spur 

gehalten werden und

· auf Straßenstellen, an denen ein Parkverbot durch Verkehrszeichen kundgemacht ist, 

· in einer Kurzparkzone ohne zeitliche Beschränkung, 

· in einer Fußgängerzone, in der Zeit, in der eine Ladetätigkeit vorgenommen werden darf, 

geparkt werden.
Der Ausweis dient als Nachweis der dauernden schweren 

Gehbehinderung für:

· die Befreiung von der motorbezogenen Versicherungssteuer .  

· das Ansuchen um finanzielle Unterstützungen  für die Adaptierung von Kraftfahrzeugen 

· das Ansuchen auf einen Behindertenparkplatz .  

· die Eintragung der „Unzumutbarkeit der Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel“ im Behindertenpass

zuständige Behörde:

· die Bezirkshauptmannschaft .  

· in Statutarstädten: der Magistrat .
· in Wien: Magistratsabteilung 40 .  

erforderliche Unterlagen:

· formloser Antrag oder Antragsformular "Gehbehindertenausweis"  (online bei der zuständigen Behörde) 
· zwei Lichtbilder 

Der Antrag ist von der betroffenen Person zu stellen.

Gebühren:

· für den Antrag: 14,30 Euro
· für den Ausweis bei der Abholung: 14,30 Euro
· zusätzlich eine je nach Bundesland unterschiedliche Landesverwaltungsabgabe

· abhängig vom Bundesland kann die Höhe der Gebühren variieren und es können zusätzliche Abgaben eingehoben werden. 

Hinweis: Wenn sich bei der Untersuchung der Verdacht ergibt, dass Einschränkungen hinsichtlich der allgemeinen Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen bestehen, so muss die Amtsärztin - sofern Sie Besitzer einer Lenkerberechtigung sind - aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen der Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung 1997 idgF eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit beim Polizeiarzt veranlassen. 

Hinweis: Die oben beschriebenen Parkerleichterungen sind im § 29b der Straßenverkehrsordnung geregelt.

Diese Bestimmungen gelten auch für Lenker und Lenkerinnen von Fahrzeugen, während sie eine stark gehbehinderte Person befördern (auch stark gehbehinderte Kinder).

Hinweis: Bei Inanspruchnahme der erwähnten Halte- und Parkerleichterungen ist es notwendig, beim Parken den Ausweis im Kraftfahrzeug hinter der Windschutzscheibe gut erkennbar anzubringen und beim Halten auf Verlangen vorzuzeigen.
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